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n EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
Herzliche Einladung an alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwoh-
nergemeinde Rapperswil zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom  
MMoonnttaagg,,  11..  DDeezzeemmbbeerr  22002255,,  1199..3300  UUhhrr,,  KKoommbbiihhaallllee  iinn  ddeerr  SScchhuullaannllaaggee  RRaapp--
ppeerrsswwiill  BBEE. 
 
 
11.. WWaahhlleenn  
11..11.. WWaahhll  VViizzeeggeemmeeiinnddeepprräässiiddiiuumm  
Die Gemeindeversammlung hat aus den Mitgliedern des am 26. Okto-
ber 2025 gewählten Gemeinderates eine Vize-Gemeindepräsidentin oder ei-
nen Vize-Gemeindepräsidenten zu wählen. 
 
11..22.. WWaahhll  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggssoorrggaann  
Die Stimmberechtigten haben das Rechnungsprüfungsorgan zu wählen.  
Es liegen von drei Firmen Offerten für die Prüfung der Jahresrechnung der 
Einwohnergemeinde Rapperswil BE vor. Die eingereichten Offerten wurden 
eingehend geprüft und Vor- und Nachteile abgewogen. Das Kostendach der 
eingereichten Offerten liegt zwischen CHF 7'500.00 und CHF 8'500.00 inkl. 
MwSt. 
  
AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
1. Die ROD Treuhand AG aus Schönbühl mit dem jährlichen Honorar von 

CHF 7‘500.00 wird als Rechnungsprüfungsorgan für die nächsten 
4 Jahre wiedergewählt.  

  
  
22.. BBuuddggeett  22002266  

22..11 GGeenneehhmmiigguunngg  SStteeuueerraannllaaggee  ffüürr  GGeemmeeiinnddeesstteeuueerrnn  
22..22 GGeenneehhmmiigguunngg  SStteeuueerraannllaaggee  ffüürr  LLiieeggeennsscchhaaffttsssstteeuueerrnn  
22..33 GGeenneehhmmiigguunngg  BBuuddggeett  
22..44 OOrriieennttiieerruunngg  üübbeerr  ddaass  IInnvveessttiittiioonnssbbuuddggeett  uunndd  ddeenn  FFiinnaannzzppllaann  

 
Das Budget 2026 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG), erstellt. Als Basis dienten die Jahres-
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EErrggeebbnniiss  BBuuddggeett  22002266  GGeessaammtthhaauusshhaalltt  
Das Budget 2026 sieht folgendes Ergebnis für den Gesamthaushalt (inkl. 
Spezialfinanzierungen) vor: 

 
 
 
 
 
 

Detailliertere Ausführungen zu den einzelnen Budgetposten finden Sie im 
Vorbericht zum Budget 2026.  
  
EEnnttwwiicckklluunngg  BBiillaannzzüübbeerrsscchhuussss  
Aufgrund der Gesetzesänderung der Gemeindeverordnung per 01.01.2026 
wird die finanzpolitische Reserve im Jahr 2026 aufgelöst und in den Bilanz-
überschuss überführt. Dies führt dazu, dass sich der Bilanzüberschuss um 
rund CHF 2.46 Mio. erhöht. 
  

Bilanzüberschuss per 01.01.2025  CHF    12'451'835.34  
./. Aufwandüberschuss gemäss Budget 2025               CHF          286'703.00 
./. Aufwandüberschuss gemäss Budget 2026              CHF         191'070.80  
+ Umbuchung finanzpolitische Reserve CHF      2'467'631.36  
  

VVoorraauussssiicchhttlliicchheerr  BBiillaannzzüübbeerrsscchhuussss  
ppeerr  3311..1122..22002266 

CCHHFF      1144’’444411''669922..9900 

(Der Bilanzüberschuss entspricht rund 29.1 Steuerzehnteln, 1 Steuerzehntel = CHF 495’592) 
  
FFiinnaannzzppllaann  22002255--22003300  
Im Finanzplan sind in den Planjahren 2026 – 2030 Investitionen von 
CHF 13.565 Mio. im Gesamthaushalt geplant, aus welchen ansteigende 
neue Folgekosten resultieren. 
 
FFaazziitt  
Die Ergebnisse werden wesentlich von externen und nicht unmittelbar beein-
flussbaren Faktoren wie Wirtschaftslage und Gesetzgebung bestimmt. Die 
Auswirkungen der sehr turbulenten und unberechenbaren weltpolitischen 
Lage auf die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz können nur sehr schwer 
abgeschätzt werden.  
 
Im Planjahr 2026 weist der Finanzplan einen Aufwandüberschuss von 
CHF 191‘100.00 aus. Ab dem Planjahr 2027 verbessert sich die Situation 
und es können jährliche Ertragsüberschüsse ausgewiesen werden.  
 
 

Total Aufwand CHF 14‘120’579.00 
Total Ertrag CHF 13‘769'157.20 

  

AAuuffwwaannddüübbeerrsscchhuussss  GGeessaammtthhaauusshhaalltt    CCHHFF  --    335511’’442211..8800  
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rechnung 2024, das Budget 2025, die Erkenntnisse des laufenden Rech-
nungsjahres sowie die budgetrelevanten Informationen der kantonalen Stel-
len. 
 
FFoollggeennddee  AAnnssäättzzee  lliieeggeenn  ddeemm  BBuuddggeett  22002266  zzuu  GGrruunnddee::  

Gemeindesteueranlage: 1.68 Einheiten (unverändert) 

Liegenschaftssteuer: 1‰ des amtlichen Wertes (unverändert) 

Feuerwehrsteuer: 4% der Staatssteuern;  
 max. CHF 450.00 (unverändert) 

Hundetaxe: CHF 130.00 pro Hund (unverändert) 

Kehrichtgrundgebühr: CHF 50.00 pro Einwohner/-in (unverändert) 

Abwassergebühren: Details siehe Vorbericht Budget, Seite 4 
 
Gebühren Fernwärme 
Rapperswil: Details siehe Vorbericht Budget, Seite 4 
 
DDaass  WWiicchhttiiggssttee  iinn  KKüürrzzee::  
• Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung im Budget 2026 beträgt 

im allgemeinen Haushalt (steuerfinanzierter Bereich) CHF 191'070.80. 
Verglichen mit dem Aufwandüberschuss des Budgets 2025 von 
CHF 286'703.00 resultiert im Budget 2026 ein um CHF 95'632.20 bes-
seres Ergebnis. 

• Der Steuerertrag basiert auf der Steueranlage von 1.68 Einheiten (un-
verändert). Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen wurden 
aufgrund der Hochrechnung mit CHF 7.225 Mio. budgetiert. 

• Die Einwohnergemeinde Rapperswil wurde aufgrund der ausseror-
dentlich hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2023 von der Empfän-
ger- zur Zahlergemeinde in den Finanzausgleich, was die Erfolgsrech-
nung belastet. 

• Mit der Teilrevision der Gemeindeverordnung (GV) vom November 2024 
wurden Änderungen betreffend der Abschreibungsdauern auf Hochbau-
ten beschlossen. Dies bedeutet für die Gemeinde Rapperswil, dass die 
bestehenden Abschreibungen für Schulgebäude, welche bisher auf 25 
Jahre abgeschrieben wurden, neu auf 33 1/3 Jahre abgeschrieben wer-
den und das Ergebnis entsprechend entlasten. 

• Die für das Jahr 2026 geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich im 
Gesamthaushalt auf CHF 1.71 Mio.  
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AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
1. Genehmigung Steueranlage für Gemeindesteuern von 1.68 Einheiten. 
2. Genehmigung Steueranlage für Liegenschaftssteuern von 1‰ der 

amtlichen Werte. 
3. Genehmigung Budget 2026 bestehend aus: 

 

 
4. Orientierung über das Investitionsbudget und Kenntnisnahme des Fi-

nanzplanes 2025 – 2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AAuuffwwaanndd  iinn  CCHHFF EErrttrraagg  iinn  CCHHFF 
Gesamthaushalt 14'120'579.00 13'769'157.20 
Aufwandüberschuss  351'421.80 
   

Allgemeiner Haushalt  12'474'833.00 12'283'762.20 
Aufwandüberschuss   191'070.80 
   

Spezialfinanzierung Abwasser 970'940.00 863'505.00 
Aufwandüberschuss  107'435.00 
   

Spezialfinanzierung Abfall 296'130.00 286'890.00 
Aufwandüberschuss  9'240.00 
   

Spezialfinanzierung  
Wärmeversorgung 

378'676.00 335'000.00 

Aufwandüberschuss  43'676.00 

Sie finden das Budget 2026 mit Vorbericht und den Finanz-
plan auf der Website www.rapperswil-be.ch. Ausserdem 
kann während den Schalteröffnungszeiten bei der Finanz-
verwaltung Rapperswil ein Zusammenzug des Budgets 
2026 bezogen werden. 
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Im Vergleich zum letztjährigen Finanzplan kann festgehalten werden, dass 
sich die Ergebnisse im allgemeinen Haushalt verbessert haben. Grund für 
die Besserstellung sind Mehrerträge bei den Steuereinnahmen, tiefere Pro-
Kopf Beiträge für die Lastenausgleiche, tiefere Abschreibungen aufgrund der 
Anpassung der Nutzungsdauer auf Schulhäusern von 25 auf 33 1/3 Jahre 
sowie tiefere Zinsaufwände für langfristige Finanzverbindlichkeiten. 
 
Eine grosse Belastung für die Gemeinde Rapperswil zeigt sich in den Aufwen-
dungen für die Lastenausgleiche. Es fallen Kosten für die Lastenausgleiche 
Lehrerbesoldung, Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, Familienzulagen Nichter-
werbstätige, öffentlicher Verkehr, neue Aufgabenteilung sowie Pauschalisie-
rung der Interventionskosten an. Diese machen in den Planjahren jährlich 
zwischen CHF 4 – 4.5 Mio. aus und können durch die Gemeinde praktisch 
nicht gesteuert oder beeinflusst werden. Ein Wachstum der Bevölkerung 
wirkt sich zwar im Steuerertrag positiv aus, hat jedoch auch steigende Kos-
ten für die Beiträge im Lastenausgleich zur Folge (Pro-Kopf Beitrag). 
 
Zudem wurde die Einwohnergemeinde Rapperswil in den Jahren 2024 - 
2026 aufgrund der ausserordentlich hohen Steuereinnahmen aus der Jah-
resrechnung 2023 von der Empfänger- zur Zahlergemeinde in den Finanz-
ausgleich, was die Ergebnisse der Erfolgsrechnung negativ belasten. Ab dem 
Planjahr 2027 kann damit gerechnet werden, dass die Gemeinde wieder als 
Empfängergemeinde aus dem Finanzausgleich gelten wird. Dies entlastet 
das Ergebnis um rund CHF 600‘000.00. Ab dem Planjahr 2028 werden die 
altrechtlichen Abschreibungen von jährlich rund CHF 475‘000.00 wegfallen, 
so dass die Rechnung erneut entlastet werden kann. Jedoch fallen ab dem 
Planjahr 2028 hohe Folgekosten für die geplante Schulraumerweiterung an, 
was die jährlichen Aufwandüberschüsse direkt wieder ansteigen lässt. 
 
Die vorhandenen flüssigen Mittel reichen nicht aus, um die geplanten Inves-
titionen zu finanzieren. Aus diesem Grund erhöht sich der Bestand von 
Fremdkapital von heute CHF 5.55 Mio. auf voraussichtlich CHF 14.95 Mio. 
Diese Erhöhung hat Zinsaufwendungen zur Folge, welche sich negativ auf 
die jährlichen Ergebnisse der Erfolgsrechnung auswirken.  
 
Es ist wichtig, die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den nächsten Jahren 
sehr genau im Auge zu behalten. Der Gemeinderat sorgt für die sorgfältige 
Bewirtschaftung und die sparsame Verwendung der öffentlichen Gelder und 
strebt einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an. 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Oktober 2025 über das 
Budget 2026 und den Finanzplan 2025 – 2030 beraten. Er empfiehlt das 
Budget 2026 zu genehmigen.  
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Die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden haben sich intensiv mit der To-
talrevision des Organisationsreglements befasst und auch das Kantonale 
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat das vorliegende Reglement 
bereits vorgeprüft. Die von den Verbandsgemeinden und dem AGR ange-
brachten Anpassungsvorschläge sind bereits berücksichtigt. 
 
AAnnttrraagg  ddeerr  GGeemmeeiinnddeerräättee  GGrroossssaaffffoolltteerrnn,,  RRaappppeerrsswwiill  uunndd  WWeennggii::  
1. Das neue Organisationsreglement des Oberstufenverbandes Rappers-

wil BE wird genehmigt. 
2. Für den genauen Wortlaut ist der während 30 Tagen vor dieser Ver-

sammlung öffentlich aufgelegte Reglementstext massgebend. 
4. Vorbehalten bleibt die Reglementsgenehmigung durch die übrigen Ver-

bandsgemeinden. 
5. Das neue Organisationsreglement des Oberstufenverbandes Rappers-

wil BE tritt mit der Genehmigung durch die zuständige kantonale Stelle 
in Kraft. 

 
 

44.. RReegglleemmeenntt  zzuurr  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  ddeerr  AAuuffggaabbeenn  iimm  BBeerreeiicchh  BBMMVV  
4.1. Aufhebung Reglement 

  
Seit 2013 besteht mit den Gemeinden Grossaffoltern, Schüpfen, Rapperswil 
und Wengi eine Zusammenarbeit im Bereich Massnahmen im Regelschulan-
gebot der Region Seeland Südost (MR Region SSO), früher Aufgaben im Be-
reich besondere Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule 
(BMV). Dieser Zusammenschluss erlaubte Angebote zur integrativen Förde-
rung innerhalb der Region zentral zu organisieren. Diese Angebote umfass-
ten Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik, Begabtenförderung und 
Deutsch als Zweitsprache. 
 
Im Rahmen der Revision des Volksschulgesetzes wurden die rechtlichen 
Grundlagen überarbeitet und verschiedene Massnahmen unter einem Dach 
gebündelt, so dass heute eine andere Ausgangslage besteht als 2013. Auf-
grund der Weiterentwicklung der Volksschule und dem Wandel des Bildungs-
wesens hat zudem jede Gemeinde/Schule andere pädagogische und strate-
gische Schwerpunkte. 
 
Mit der geplanten organisatorischen Änderung werden die Angebote im Be-
reich Massnahmen Regelschule ab 1. August 2026 vollständig in die Primar-
schule Rapperswil resp. ins Oberstufenzentrum Rapperswil integriert. 
Somit kann das Reglement zur Übertragung der Aufgaben im Bereich BMV 
(Besondere Massnahmen) aufgehoben werden. 
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33.. OObbeerrssttuuffeennvveerrbbaanndd  
3.1. Genehmigung Organisationsreglement 

 
Das Organisationsreglement (OgR) des Oberstufenverbandes Rapperswil BE 
muss angepasst werden. Anstelle einer weiteren Teilrevision, wurde nun eine 
Totalrevision vorgenommen. Die Grundlagen dazu basieren auf dem Muster-
reglement des Kantons. Die wichtigste inhaltliche Anpassung betrifft die 
Wahl des Schulmodells. Neu soll das Schulmodell nicht mehr im OgR defi-
niert werden, sondern durch die Abgeordnetenversammlung des Oberstufen-
verbandes festgelegt werden können. 
Gegenüber dem bisherigen Reglement sind folgende weiteren Änderungen 
vorgesehen: 
• Beschlüsse, welche durch die Gemeindeversammlungen der Verbands-

gemeinden gefällt werden müssen, sollen auf das Wesentliche be-
schränkt werden. Alle anderen Beschlüsse werden an die Abgeordne-
tenversammlung delegiert. Damit kann die Organisation des Oberstu-
fenverbandes rascher an die sich schnell ändernden Rahmenbedingun-
gen für die Schule angepasst werden. Mit dieser Änderung werden u.a. 
die Aufnahme neuer Verbandsgemeinden und die Modalitäten des Bei-
tritts sowie die Auflösung des Oberstufenverbandes an die Abgeordne-
tenversammlung delegiert. Dies ist damit begründet, dass die Gemein-
deversammlungen über den Austritt aus dem Oberstufenverband und 
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Die Gesamtkosten für alle drei Standorte belaufen sich gemäss Kosten-
schätzung auf CHF 664‘000.00. Aufgerechnet werden Kosten von 
CHF 136‘000.00 für die Kostenungenauigkeit und Reserve (dies entspricht 
rund 20%); so dass sich der Bruttokredit auf CHF 800‘000.00 festlegt, wel-
cher von der Gemeinde vorfinanziert werden muss. 
 
Daraus ergibt sich folgender Kostenteiler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFiinnaannzziieerruunngg  uunndd  TTrraaggbbaarrkkeeiitt 

Folgekosten Wiederkehrende Abschreibungen über 40 Jahre. 
Jährlich wiederkehrende Abschreibungsaufwände ent-
sprechen CHF 2'400.00 bei Nettokosten von 
CHF 96‘000.00, welche die Gemeinde trägt. 

Finanzierung Die Finanzierung erfolgt zu Lasten des allgemeinen Steu-
erhaushaltes.  

Tragbarkeit Die Investition ist im Finanzplan 2025-2030 enthalten. 
Die Subventionen sind berücksichtigt. Die finanzielle 
Tragbarkeit ist gegeben. 

  
  
AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
1. Bewilligung Verpflichtungskredit von brutto CHF 800‘000.00 für die 

Sanierungsarbeiten der Kugelfänge Dieterswil, Ruppoldsried und 
Seewil. 

2. Ermächtigung des Gemeinderates. 
 

BBrruuttttookkoosstteenn
CHF 800'000.00

VVeerruurrssaacchheerr
60%

CHF 480'000.00

GGeemmeeiinnddee
20%

CHF 96'000.00

KKaannttoonn//SScchhüüttzzeennvveerreeiinnee
80%

CHF 384'000.00

BBuunnddeessbbeeiittrrääggee
40%

CHF 320'000.00

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
1. Das Reglement zur Übertragung der Aufgaben im Bereich der besonde-

ren Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule ist durch die 
Stimmberechtigten aufzuheben. 

  
  
55.. SScchhiieessssaannllaaggeenn  

5.1. Bewilligung Investitionskredit 
5.2. Ermächtigung des Gemeinderates 

 
KKuurrzzbbeesscchhrreeiibbuunngg  PPrroojjeekktt  //  MMaassssnnaahhmmeenn  
Nach rund sieben Jahren wurde die Gemeinde Rapperswil im März 2025 in-
formiert, dass die Motion Salzmann per 1. April 2025 umgesetzt wird. 
Dadurch übernimmt der Bund 40% der anrechenbaren Kosten, anstelle von 
CHF 8'000.00 pro Scheibe. Die Sanierungsfrist für die 300m-Schiessanla-
gen Seewil und Dieterswil wird per Ende 2028 festgelegt. Zudem wurde die 
300m-Schiessanlage Hellgraben, Ruppoldsried altlastenrechtlich ebenfalls 
untersucht und muss bis Ende 2028 saniert werden. 
 
EErrkkeennnnttnniissssee  aauuss  ddeenn  UUnntteerrssuucchhuunnggssbbeerriicchhtteenn  
Bei allen drei Kugelfängen Seewil, Dieterswil und Ruppoldsried und deren 
näheren Umgebung hat sich ein grosses Schadstoffpotential angereichert. 
Es ist mit mehreren Tonnen Blei und hunderten Kilogramm Antimon zu rech-
nen. Dieses Schadstoffpotential wirkt sich auf das betroffene Schutzgut Bo-
den aus. Es führt auf landwirtschaftlich genutzter Fläche zu einer Überschrei-
tung des Konzentrationswertes und damit zu einer konkreten Gefährdung 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Als Folge wurden die Standorte hinsicht-
lich des Schutzgutes Boden als sanierungsbedürftig klassifiziert. 
 
KKoosstteenn  uunndd  KKoosstteenntteeiilleerr 
Für die Sanierungen ist gemäss Untersuchungsbericht mit folgenden Kosten 
resp. Kostenteilern zu rechnen: 
 

AArrbbeeiitteenn  DDiieetteerrsswwiill  RRuuppppoollddssrriieedd  SSeeeewwiill  

Baumeisterarbeiten CHF 179’520 CHF 135’800 CHF 118’554 
Honorare CHF 26’000 CHF 26’000 CHF 26’000 
Baunebenkosten  CHF 17’000 CHF 12’000 CHF 17’000 
Risikokosten (10%) CHF 22’252 CHF 17’380 CHF 16’155 
    
Total CHF 244’772 CHF 191’180 CHF 177’709 
MwSt. (8.1%) CHF 19’827 CHF 15’486 CHF 14’394 
    
Total (gerundet) CHF 265’000 CHF 207’000 CHF 192’000 
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n GEMEINDERATSWAHLEN 2026-2029 

Am Sonntag, 26. Oktober 2025 fanden die Gemeinderatswahlen für die Le-
gislatur 2026-2029 statt. 
 
Stimmberechtigte 2’048 
Zahl der Stimmenden (eingelangte Wahlzettel) 777 
Stimmbeteiligung 37.94% 
Leere/ungültige Wahlzettel 2 
GGüüllttiiggee  WWaahhllzzeetttteell  777755  
 
PPaarrtteeiissttiimmmmeenn  
Liste 1 Vereinigung für Gemeindepolitik Rapperswil BE (VGP) 1’767 
Liste 2 Sozialdemokratische Partei Rapperswil BE (SP) 1’085 
Liste 3 Schweizerische Volkspartei Rapperswil BE (SVP) 2’553 
 
SSiittzzvveerrtteeiilluunngg  
VGP: 2 Sitze 
SP: 1 Sitz 
SVP: 4 Sitze 
 
VVeerreeiinniigguunngg  ffüürr  GGeemmeeiinnddeeppoolliittiikk  RRaappppeerrsswwiill  BBEE  ((VVGGPP))  
Gewählt sind: Nicht gewählt sind: 
Jolanda Streun, 560 Stimmen Röthlisberger Reto, 398 Stimmen 
Daniel Hochstrasser, 549 Stimmen Pfander Andrea, 224 Stimmen 
 
SSoozziiaallddeemmookkrraattiisscchhee  PPaarrtteeii  RRaappppeerrsswwiill  BBEE  ((SSPP))  
Gewählt ist: Nicht gewählt sind: 
Monika Baumgartner, 318 Stimmen Cresta Luana, 215 Stimmen 

 Krebs Margrit, 182 Stimmen 
 Othman Rahim, 166 Stimmen 
 Niklaus Lisa, 146 Stimmen 
 
SScchhwweeiizzeerriisscchhee  VVoollkkssppaarrtteeii  RRaappppeerrsswwiill  BBEE  ((SSVVPP))  
Gewählt sind: Nicht gewählt ist: 
Stähli Markus, 630 Stimmen Junker Dominik, 375 Stimmen 
Räz Benjamin, 549 Stimmen  
Rufer Thomas, 413 Stimmen 
Koch Raphael, 376 Stimmen 
 
 
Die detaillierten Wahlresultate finden Sie auf der Website der 
Gemeinde unter www.rapperswil-be.ch/aktuelles. 
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66.. VVeerrsscchhiieeddeenneess  
Im Traktandum Verschiedenes informiert der Gemeinderat über aktuelle Ge-
schäfte und die per Ende Jahr austretenden Gemeinderatsmitglieder werden 
verabschiedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle herzlich zu einem 
Apéro eingeladen. 
 
 
 
n WIR GRATULIEREN 

ZZuumm  8800..  GGeebbuurrttssttaagg  
13.11.1945 Schüpbach Andreas, Rapperswil 
 
ZZuumm  8855..  GGeebbuurrttssttaagg  
22.12.1940 Burri Erika, Zimlisberg 
 
ZZuumm  9900..  GGeebbuurrttssttaagg  
05.12.1935 Schläfli Kurt, Rapperswil 
 
ZZuumm  9966..  GGeebbuurrttssttaagg  
31.12.1929 Rosser Frieda, Rapperswil 
 
 
Alle Personen mit einem hohen runden Geburtstag werden durch die 
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE schriftlich angefragt, ob eine 
Publikation erwünscht ist oder nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Unterlagen zu den Traktanden 2, 3 und 4 liegen 30 Tage 
vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwal-
tung Rapperswil BE während der Schalteröffnungszeiten zur 
Einsichtnahme auf oder können unter www.rapperswil-be.ch 
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n ÖFFNUNGSZEITEN ÜBER DIE FESTTAGE 

Die Gemeindeverwaltung Rapperswil BE bleibt über die Festtage,   
vvoonn  MMoonnttaagg,,  2222..  DDeezzeemmbbeerr  22002255  bbiiss  uunndd  mmiitt  FFrreeiittaagg,,  22..  JJaannuuaarr  22002266  ggee--
sscchhlloosssseenn..  
 
Ab Montag, 5. Januar 2026 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wie-
der für Sie da. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Festtage. 
 
 
n SPARTAGESKARTEN GEMEINDE 

Seit 1. Januar 2024 gibt es die Spartageskarten Gemeinde als Nachfolgelö-
sung der Tageskarten Gemeinde. Der Gemeinderat hat die Einführung der 
Spartageskarten Gemeinde im Jahr 2023 für eine zweijährige Pilotphase be-
willigt. 
 
Das Angebot der Spartageskarten Gemeinde wurde in den letzten zwei Jah-
ren rege genutzt und der Verkauf in Rapperswil hat sogar etwas zugenom-
men. 
 
Der Gemeinderat Rapperswil hat beschlossen, diesen Service public weiter-
hin anzubieten.  
 
Auf die Erhebung einer Servicegebühr wird verzichtet. 
 
 
n GESUCHT MITARBEITENDE FÜR ANLASS- 

BETREUUNG 

Die Schulanlage Rapperswil BE wird rege für Veranstaltungen und Vereins-
anlässe genutzt. Damit die Anlässe reibungslos durchgeführt werden können 
sind wir auf die Unterstützung von Anlassbetreuenden angewiesen.  
 
Verfügen Sie über organisatorisches und technisches Geschick und möchten 
nebenbei etwas verdienen? Dann melden Sie sich unverbindlich bei der Ge-
meindeverwaltung Rapperswil BE, Tel. 031 879 77 77 oder beim Leiter 
Hauswart, Kurt von Burg, Tel. 079 444 04 71. Sie bestimmen an wie vielen 
Anlässen pro Jahr Sie einen Einsatz leisten möchten. 
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n KOMMISSIONSWAHLEN 2026 - 2029 

Per Ende 2025 läuft die Amtszeit aller Kommissions- und Behördenmitglie-
der ab. Wir suchen engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Mitarbeit in 
folgenden Kommissionen: 
 

• Bau- und Planungskommission (Bauko) 
• Primarschulkommission (PSK) 
• Liegenschafts- und Anlagenkommission (Liko) 
• Kommission für Sicherheit und Umwelt (SEUK) 
• Kommission für Soziales und Kultur (KSK) 
• Tiefbau, Ver- und Entsorgungskommission (TBK) 
• Ständiger Wahlausschuss 

 
Möchten Sie gerne das Geschehen in der Gemeinde Rapperswil mitgestalten 
und eine interessante Funktion übernehmen, so melden Sie sich ganz un-
verbindlich bis spätestens 2211..  NNoovveemmbbeerr  22002255 bei der Gemeindeverwaltung 
Rapperswil, Frau Sandra Guggisberg, Tel. 031 879 77 77 oder per Mail an 
sandra.guggisberg@rapperswil-be.ch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 
 
 
n SPRECHSTUNDE GEMEINDEPRÄSIDENTIN 

An jedem ersten Donnerstag im Monat steht Frau Jolanda Streun, Gemein-
depräsidentin Rapperswil BE, jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr für die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung: 
 
• Donnerstag, 4. Dezember 2025 
• Donnerstag, 8. Januar 2026 
• Donnerstag, 5. Februar 2026 
• Donnerstag, 5. März 2026 

 
Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE unter Tel. 031 879 77 77 erforderlich. 
 
 
n PERSONAL GEMEINDEVERWALTUNG 

Mona Schürch, unsere ehemalige Lernende hat uns nach ihrer befristeten 
Anstellung Ende Juli 2025 verlassen und eine neue Herausforderung in einer 
anderen bernischen Gemeinde angetreten. Wir danken Mona herzlich für 
ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 
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n BILDERSPENDE VON ELSBETH BOSS  
 
Die Gemeinde Rapperswil BE hat von Elsbeth Boss, Künstlerin diverse Bilder 
erhalten, welche nun unser Gemeindehaus verschönern. Die Kunstwerke 
können während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bestaunt 
werden. 
 
Elsbeth Boss ist in Uetendorf aufgewachsen und war bis vor kurzem in Rap-
perswil BE wohnhaft. Sie war Lehrerin, Journalistin und Redaktorin und ist 
seit ihrer Pensionierung Kunstschaffende. Malen und Schreiben sind ihre 
Passion. 
 
Vielen Dank für die grosszügige Bilderspende, liebe Elsbeth Boss! 
 

 
 
 
n DIGITALES BEWILLIGUNGSVERFAHREN 

GASTGEWERBLICHE EINZELBEWILLIGUNGEN 

Wussten Sie, dass Gesuche um gastgewerbliche Einzelbewil-
ligungen auch online eingereicht werden können? Für die Er-
fassung eines Gesuchs benötigen Sie ein BE-Login. 
 
 
n KORREKT ABSTIMMEN 

Leider werden vermehrt Abstimmungscouverts falsch eingereicht und die 
Stimmabgaben sind dadurch ungültig. Damit Ihre Stimme bei den nächsten 
Abstimmungen und Wahlen gültig ist, bitten wir Sie folgendes zu beachten. 
 

a. Couvert auf der Rückseite mit dem vorgesehenen Streifen öffnen 
bb.. SSttiimmmmaauusswweeiiss  uunntteerrsscchhrreeiibbeenn  
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n ORTSPLANUNGSTEILREVISION 

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 4. De-
zember 2023 die Ortsplanungsteilrevision verabschiedet. Die Unterlagen-
wurden dem kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) im 
Frühling 2024 zur Genehmigung eingereicht. 
 
Im Januar 2025, Mai 2025 und im September 2025 hat sich der Gemeinde-
rat beim AGR über den Stand des Genehmigungsverfahrens erkundigt. In 
seinen Stellungnahmen teilt das AGR jeweils mit, dass es eine grosse Dis-
krepanz zwischen Geschäftslast und personellen Ressourcen gibt und die 
Planungsunterlagen noch nicht weiterbearbeitet werden konnten und sie be-
müht seien, die Genehmigung der Teilrevision in der 2. Jahreshälfte 2025 
abschliessen zu können. 
 
Wir sind gespannt, wann wir definitiv die genehmigten Ortplanungsunterla-
gen vom AGR zurückerhalten. 
 
 
n LITTERING / ABLAGERUNGEN IM WALD 

Leider stellen wir vermehrt fest, dass immer wieder Abfall in der Natur, ins-
besondere an Strassen- und Wegrändern entsorgt wird. Bitte tragen Sie zu 
unserer Umwelt Sorge und entsorgen Ihren Abfall fachgerecht zuhause.  
 
Vielen Dank allen stillen Helferinnen und Helfern, welche freiwillig und un-
aufgefordert illegal entsorgten Abfall zusammensammeln. 
 
In letzter Zeit wurde zudem beobachtet, dass Grünabfälle aus dem Garten, 
wie Rasen, Sträucher- und Staudenschnitte im Wald deponiert werden. 
Diese gehören nicht in den Wald und stören. 
 
 
n FEUERUNGSKONTROLLE 

Seit 1. August 2025 ist die Feuerungskontrolle für kleine Feuerungen libera-
lisiert. Das bedeutet, dass Besitzerinnen und Besitzer von Öl-, Gas- oder Holz-
feuerungen (sogenannte „kleine Feuerungen“) seit dem 1. August 2025 
selbst entscheiden können, welches konzessionierte Unternehmen ihre Feu-
erungsanlagen kontrolliert. 
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n ABGABE VON BIRNEL  
 
Die Gemeinde Rapperswil BE führt zugunsten der Winterhilfe auch dieses 
Jahr wieder die Birnel-Aktion durch. Birnel ist reiner, eingedickter Saft von 
sonnengereiften Mostbirnen. Birnel nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und re-
guliert den Stoffwechsel. Er eignet sich anstelle von Zucker zum Süssen von 
Gebäcken, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren und ist auch für 
Getränke vielseitig verwendbar. 
Birnel kann in konventioneller Qualität in folgenden Einheiten bestellt wer-
den: 
 

BBeehhäälltteerr  MMeennggee  PPrreeiiss  
Dispenser 250 g CHF 5.10 
Glas 500 g CHF 9.10 
Glas 1 kg CHF 13.85 
Flasche 2,8 kg CHF 34.05 
Kessel 5 kg CHF 64.15 
Kessel 12,5 kg CHF 153.60 

 
Bitte geben Sie Ihre Bestellung bis am MMoonnttaagg,, 1177..  NNoovveemmbbeerr  22002255 bei der 
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE, Tel. 031 879 77 77 oder per E-Mail an  
gemeinde@rapperswil-be.ch auf. Nachbestellungen können leider nicht be-
rücksichtigt werden. Sobald der Birnel abholbereit ist, ca. anfangs Dezem-
ber, werden Sie benachrichtigt. 
 
Mit dem Konsum von Birnel unterstützen Sie sowohl die Winterhilfe als auch 
den Erhalt von wertvollen Hochstamm-Birnbäumen. 
 
Birnel kann jederzeit in konventioneller Qualität und Bio-Quali-
tät direkt im Onlineshop bei Narimpex, Biel unter www.narim-
pex.ch bestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Winterhilfe Schweiz 
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c. Stimmzettel ausfüllen (Ja / Nein / leer lassen) 
d. Ungefaltete Stimmzettel in kleines Stimmcouvert legen 
e. Kleines Stimmcouvert zusammen mit Stimmausweis in Pfeilrichtung 

in das grosse Antwortcouvert stecken. 
f. BBrriieefflliicchhee  SSttiimmmmaabbggaabbee::  

Antwortcouvert bei der Gemeindeverwaltung bis spätestens am Ab-
stimmungssonntag, 10.00 Uhr in den Briefkasten werfen oder fran-
kieren und fristgerecht der Post übergeben. 
PPeerrssöönnlliicchhee  SSttiimmmmaabbggaabbee:: 
Stimmabgabe am Abstimmungssonntag an der Urne im Gemeinde-
haus Rapperswil zwischen 10.00 – 11.30 Uhr 

 
Weitere Informationen und eine detaillierte Anleitung finden 
Sie auf unserer Website unter www.rapperswil-be.ch. 
 
 
n VERKAUF ALTE IPADS SCHULE 

Die iPads der Primarschule Rapperswil erfüllen die Anforderungen an den 
Schulunterricht nicht mehr und wurden ersetzt. 
 
Es handelt sich dabei um folgenden Gerätetyp: 
Apple iPad 9.7" der 6. Generation (2018), mit 32 GB Speicher, Wi-Fi, 
Spacegrau, Produktcode: MR7F2TY/A 
 
Bei diesem Gerätetyp wird das Betriebssystem iOS 18 nicht mehr durch 
Apple unterstützt. Wie lange sich Apps noch installieren lassen, ist nicht be-
kannt. 
 
Alle Geräte sind komplett zurückgesetzt und werden inkl. Hülle und Ladeka-
bel für CCHHFF  4400..0000  pprroo  GGeerräätt verkauft. 
 
 
Weitere Informationen zum Modell erhalten Sie via QR-Code 
 
 
Bei Interesse melden Sie sich bei Primarschule Rapperswil, Schulleitung, 
Regina Estermann, sl_prim@schulen-rapperswil.ch oder 031 879 29 07. 
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n WINTERDIENST AUF GEMEINDESTRASSEN 

WWiinntteerrddiieennsstt  
Der Winterdienst ist dafür verantwortlich die winterlichen Verkehrsgefahren 
und -behinderungen zu bekämpfen. Die Verkehrssicherheit und die Leis-
tungsfähigkeit der Verkehrswege sollen unter Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes erhalten bleiben. Angepasstes Verhalten der Verkehrsteilnehmen-
den, aber auch Rücksicht und wenn notwendig Verzicht auf den gewohnten 
Komfort machen es möglich an verschneiten und glatten Tagen unsere Ver-
kehrswege unfallfrei zu benutzen. 
 
SScchhnneeeerrääuummuunngg  
Sobald ca. 5-8 cm Schnee auf den Strassen und Trottoirs liegt, kommen die 
Schneepflüge zum Einsatz. 
 
SSttrreeuussaallzz  
Bei Frost und drohender Glätte sowie auf Hauptverkehrsachsen, an Hangla-
gen und exponierten Stellen wird Streusalz gezielt eingesetzt. Das Motto lau-
tet „So viel wie nötig – so wenig wie möglich“. 
 
PPrriivvaatteerr  UUnntteerrhhaalltt  
Die Gebäude- und Grundeigentümer sind für die Schneeräumung auf ihren 
Parzellen bis zum Anschluss an den öffentlichen Bereich selbst verantwort-
lich. Der Schnee darf nicht auf den öffentlichen Bereich geschoben werden. 
 
ZZuumm  SScchhlluussss……  
Wir alle sind Strassen- und Trottoirbenutzende. Es ist verständlich, dass die 
Wünsche und die Ansprüche an den Winterdienst unterschiedlich sein kön-
nen: 
 

� Berufstätige wollen rechtzeitig an ihren Arbeitsplatz gelangen 
� Fussgänger möchten, ohne zu stürzen unterwegs sein 
� Kinder freuen sich endlich schlitteln zu können 

 
Nicht immer wird es uns gelingen, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Wir 
versichern Ihnen, dass das eingesetzte Personal alles daran setzt, die Arbei-
ten bestmöglich auszuführen. Besten Dank für Ihr Verständnis, dass die Win-
terdienstequipe nicht überall gleichzeitig sein kann. 
 
 
Werkhofpersonal und Gemeinderat Rapperswil BE 
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n NACHBARN FAHREN NACHBARN 
AB 2026 NACHBARN HELFEN NACHBARN 

Der Fahrdienst war auch in seinem fünften Fahrdienstjahr sehr erfolgreich. 
Die Fahrerinnen und Fahrer leisten in ihrer Freizeit ein sehr grosses, freiwilli-
ges Engagement zu Gunsten der Bevölkerung. Wir danken allen Freiwilligen 
herzlich für ihren Einsatz. 
 
Ab 1. Januar 2026 wird der aktuelle Fahrdienst Nachbarn fahren Nachbarn 
als Fahrdienst in das neue Angebot Nachbarn helfen Nachbarn integriert. 
NNaacchhbbaarrnn  hheellffeenn  NNaacchhbbaarrnn ist ein Angebot, welches durch die Altersbeauf-
tragte und den Seniorenrat der drei Gemeinden Grossaffoltern, Schüpfen 
und Rapperswil erarbeitet wurde und in allen drei Gemeinden im Jahr 2026 
eingeführt wird. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Senioren-
rates unter www.senioreninfo-grs.ch oder via QR-Code. 
 
Bei Fragen dürfen Sie sich auch gerne bei der Koordinatorin der Gemeinde 
Rapperswil, Marianne Harnischberg, Tel. 078 340 66 40 oder per E-Mail 
nhnrapperswil@gmail.com melden.  
 
 
n SÄULE 3A: HÖHERE BEITRÄGE UND NACHZAH-

LUNGEN AB 2026 MÖGLICH  

Die Steuerverwaltung des Kantons Bern informiert, dass ab dem Steuerjahr 
2025 höhere Maximalbeträge für Einzahlungen in die Säule 3a möglich sind.  
 
- MMiitt  PPeennssiioonnsskkaassssee:: Maximal CHF 7'258.00 (vorher CHF 7'056.00) 
- OOhhnnee  PPeennssiioonnsskkaassssee:: Bis zu 20 % des Erwerbseinkommens,  

max. CHF 36'288.00 (vorher CHF 35'280.00) 
 
Für das Steuerjahr 2025 können steuerpflichtige Personen in der Schweiz 
ab 2026 Nachzahlungen in die Säule 3a leisten. Dies maximal im Rahmen 
des sogenannten kleinen Betrages, der für das Jahr 2025 CHF 7'258.00 be-
trägt. Wer im Jahr 2025 beispielsweise CHF 3'000.00 einzahlt, kann im Jahr 
2026 CHF 4'258.00 nachbezahlen, sofern zusätzlich der ordentliche Maxi-
malbetrag des Jahres 2026 geleistet wird. Auch wer im Jahr 2025 keine Bei-
träge in die Säule 3a leistet, ist nachzahlungsberechtigt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.be.ch/taxinfo. 
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die Wohnungsmiete anerkannt.  Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit 
in einem Heim oder Spital leben, werden die Tagestaxe sowie ein pauschaler 
Betrag für persönliche Auslagen berücksichtigt.  
Bei allen Personen wird zudem die effektive Krankenkassenprämie für die 
Grundversicherung berücksichtigt, maximal jedoch die sogenannte Durch-
schnittsprämie. 
 
WWeellcchhee  EEiinnnnaahhmmeenn  wweerrddeenn  aannggeerreecchhnneett??  
Zu den wichtigsten Einnahmen zählen alle Renteneinkünfte, allfällige Er-
werbseinkommen, Vermögenserträge, Familienzulagen und familienrechtli-
che Unterhaltsbeiträge. 
 
WWeellcchhee  KKrraannkkhheeiittss--  uunndd  BBeehhiinnddeerruunnggsskkoosstteenn  wweerrddeenn  rrüücckkeerrssttaatttteett??  
Sind die Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug von EL erfüllt, können auch 
Krankheits- und Behinderungskosten vergütet werden. Rückerstattet wer-
den unter anderem Zahnbehandlungen oder Kosten für Pflege, Hilfe, Betreu-
ung und Hilfsmittel sowie die Kostenbeteiligung der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung (Franchise und Selbstbehalt). 
 
WWeerrddeenn  EELL--BBeezzüüggeerr  vvoonn  ddeenn  RRaaddiioo--  uunndd  TTVV--GGeebbüühhrreenn  bbeeffrreeiitt??  
Personen, welche EL beziehen, müssen keine Radio- und Fernsehgebühren 
bezahlen. Sie können sich bei der Erhebungsstelle für Radio- und Fernseh-
gebühren von der Gebührenpflicht befreien lassen. 
 
WWeeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Ausgleichskasse des 
Kantons Bern unter www.akbern.ch. Kostenlose Auskünfte und alle amtli-
chen Formulare sowie Merkblätter erhalten Sie auch bei der AHV-Zweig-
stelle. 
 
 
n DANK UND FROHE FESTTAGE 

Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, die in einer Kommission oder in einer anderen Funktion für die 
Gemeinde tätig sind oder mit dem Besuch der Gemeindeversammlungen 
das Interesse am öffentlichen Leben in der Gemeinde Rapperswil bekunden, 
herzlich zu danken. 
 
Wir wünschen allen eine geruhsame Advents- und Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr. 
 
Gemeinderat und das Team der  
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE  
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n INFORMATIONEN DER AUSGLEICHSKASSE 

IIhhrr  RReecchhtt  aauuff  EErrggäännzzuunnggsslleeiissttuunnggeenn  zzuurr  AAHHVV//IIVV  
  
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV helfen, die minimalen Lebenskosten zu de-
cken. Zusätzlich können Krankheits- und Behinderungskosten vergütet wer-
den. Im Kanton Bern werden Ergänzungsleistungen durch die Ausgleichs-
kasse des Kantons Bern ausgerichtet. 
 
WWeerr  kkaannnn  EErrggäännzzuunnggsslleeiissttuunnggeenn  bbeezziieehheenn??  
Einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) hat, wer 
• eine RReennttee  ddeerr  AAHHVV, eine RReennttee  ddeerr  IIVV, eine HHiillfflloosseenneennttsscchhääddiigguunngg  

ddeerr  IIVV  oder während mindestens sechs Monaten ein TTaaggggeelldd  ddeerr  IIVV  
erhält, 

• in der Schweiz WWoohhnnssiittzz  und ttaattssääcchhlliicchheenn  AAuuffeenntthhaalltt  hat, 
• BBüürrggeerriinn  ooddeerr  BBüürrggeerr  ddeerr  SScchhwweeiizz  oder eeiinneess  EEUU//EEFFTTAA--MMiittgglliieeddssttaaaatteess  

ist, oder als AAuusslläännddeerriinn  ooddeerr  AAuusslläännddeerr  sseeiitt  mmiinnddeesstteennss  zzeehhnn  JJaahhrreenn  
ununterbrochen in der Schweiz lebt. Für FFllüücchhttlliinnggee  ooddeerr  SSttaaaatteennlloossee  
beträgt diese Frist fünf Jahre,  

• über ein Reinvermögen unterhalb der Vermögensschwelle von 
CHF 100'000 bei alleinstehenden Personen, CHF 200'000 bei Ehe-
paaren und CHF 50'000 bei rentenberechtigten Waisen und bei Kin-
dern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV be-
gründen, verfügt. 

 
WWoo  kköönnnneenn  EErrggäännzzuunnggsslleeiissttuunnggeenn  bbeeaannttrraaggtt  wweerrddeenn??  
Wer Ergänzungsleistungen beantragen will, muss bei der AHV-Zweigstelle 
seiner Wohngemeinde ein Anmeldeformular einreichen. 
 
WWeellcchhee  AAnnggaabbeenn  mmüüsssseenn  bbeeii  ddeerr  ddeerr  EELL--AAnnmmeelldduunngg  ggeemmaacchhtt  wweerrddeenn??  
Im Rahmen der individuellen Abklärungen zum Bezug von Ergänzungsleis-
tungen sind alle Auskünfte über die Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse zu erteilen. Hierzu gehören auch Angaben über ausländische Einkünfte 
und Vermögenswerte. 
 
WWiiee  hhoocchh  ssiinndd  ddiiee  EErrggäännzzuunnggsslleeiissttuunnggeenn??  
Die Höhe der Ergänzungsleistungen ist individuell und ergibt sich aus der 
Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben. Übersteigen die Ausga-
ben die Einnahmen, besteht grundsätzlich Anspruch auf EL. 
 
WWeellcchhee  AAuussggaabbeenn  wweerrddeenn  aanneerrkkaannnntt??  
Als wichtigste Ausgaben werden bei Personen, welche zuhause leben, ein 
fixer Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf sowie ein Maximalbetrag für 
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Agenda 60+                                                                          
Oktober – Dez. 2025  

 

Es ist uns ein Anliegen die vielen tollen Angebote für Senioren-/ Seniorinnen in den Gemeinden 
für Sie publik zu machen. Haben auch Sie-/ Ihr Verein ein Angebot speziell für Senioren-/Innen, 
so dürfen Sie sich gerne bei mir melden, so dass auch Ihr Angebot in der Agenda 60+ publiziert 
werden kann.                                                                                                                                                                                      
Bei Fragen melden Sie sich ungeniert bei mir. Ich bin gerne für Sie da. 

Melanie Mazenauer, Altersbeauftragte 
melanie.mazenauer@senioreninfo-grs.ch 
Tel. 076 202 04 69  

9. Dezember  
Dienstag 

  

Adventsfeier  

Di. 09.12.2025, 16.00 Uhr 

Kirchgemeindehaus Rapperswil 

Die Vereine Landfrauen Rapperswil und Landfrauen 
Wengi laden Sie gemeinsam mit der Kirchgemeinde 
Rapperswil-Wengi ein zu einer gemütlichen Feier und 
einem feinen Essen bei Kerzenlicht, gekocht von Brigitte 
Antener. 

Anmelden bis 2. Dezember bei:                                                            
Brigitte Antener, brigitte.antener@kirche-rapperswil-
wengi.ch, 079 250 25 93 

 

27. November . 
18. Dezember  

Donnerstag 

Offener Mittagstisch                                    

12:00Uhr, Pfarrstöckli, Wengi                                                     

Weitere Informationen-/ Anmeldung bis jeweils am Montag 
vorher bei Brigitte Antener 079 250 25 93                                                      
www.kg-wengi.ch,  oder im «reformiert» 
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Agenda 60+                                                                          
Oktober – Dez. 2025  

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich für unseren  
NEWSLETTER an!  Jetzt QR-Code scannen und anmelden!  

                                            Senioren Velogruppe                                                                   
Die Seniorenvelogruppe verabschiedet sich in die 
Winterpause :- ) Im ersten Gemeindeblatt 2026 werden 
die neuen Daten aufgeschaltet, oder ihr informiert euch 
via Homepage www.senioreninfo-grs.ch  
  

FFrreeiiwwiilllliiggee  

GESUCHT 

 

 

 

Projekt Nachbarn helfen Nachbarn (NhN) 

Ab 2026 erweitern wir den aktuellen Fahrdienst                                                                                                     
Nachbarn fahren Nachbarn mit folgenden zusätzlichen                                                                                           
Angeboten:                                                                                       

• Fahrdienst (Nachbarn fahren Nachbarn)   
bleibt bestehen 

• Besuchsdienst 
• Begleitdienst 
• Einkaufsdienst 
• Spazieren gehen 
• Digitale Unterstützung 

Für all diese tollen Angebote suchen wir Freiwillige                                                                                                       
(siehe Flyer in diesem Gemeindeblatt) 

Anmeldungen für Hilfeleistungen können ab sofort                                                                                                                        
über die Homepage-/ per Tel. angemeldet werden. 

www.senioreninfo-grs.ch  

Informationen/ Anmeldung Freiwillige 
NhN Rapperswil:                  078 340 66 40 
NhN Schüpfen:                     078 320 38 51  
NhN Grossaffoltern:           078 330 34 98 
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Mediathek Bibliothek Rapperswil BE Homepage: mediathek-rapperswil-be.ch 
Stollen 39, 3255 Rapperswil 031 879 28 98 (nur während den Öffnungszeiten) 

 
 

Öffnungszeiten: Dienstag & Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr, Mittwoch 16.00 - 20.00 Uhr 

 
Am 10.09.2025 durften wir anlässlich der 
Lesung mit Flurin Jecker, dem Berner 
Autor der Bücher Ultraviolett, Lanz und 
Santa Tereza, einen wunderbaren, interes- 
santen, aufschlussreichen und auch sehr 
humorvollen Abend verbringen. 
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle noch 
einmal an Flurin. 
 

 
 
Die Tage werden kürzer und kälter, der 
Wind bläst und das Wetter zeigt sich zwi-
schendurch von seiner garstigen Seite. 

Was gibt es da Gemütlicheres als mit 
einem guten Buch in der warmen Stube 
zu sitzen, ein Hörspiel zu hören oder 
einen spannenden Film zu schauen? 

In unserer Mediathek stellen wir euch 
immer wieder neue aktuelle Medien zur 
Verfügung. Dies sowohl in physischer 
wie auch digitaler Form. 

Kommt vorbei, lasst euch inspirieren und 
wärmt euch dabei kurz auf 😉😉😉😉. Wir freu-
en uns auf deinen Besuch! 

26 Ab 2026 erweitern wir den bestehenden Fahrdienst “Nachbarn fahren Nachbarn” für die Gemeinden
Grossaffoltern, Rapperswil und Schüpfen und bieten eine umfassende Nachbarschaftshilfe unter dem Namen
“Nachbarn helfen Nachbarn” an.

Für die Umsetzung dieses Projektes sind wir auf freiwillige Helferinnen- / Helfer angewiesen. Ihre
Unterstützung leistet einen großen Beitrag zur Umsetzung des Projektes in Ihrer Gemeinde.
(Sie werden hauptsächlich in Ihrer Wohnsitzgemeinde-/ Aussendörfern eingesetzt). 

MACHEN SIE MIT:

               Besuchsdienst
               Gesellschaft leisten (Gespräche, Spiele, etc.) 

              Fahrdienst (bisher Nachbarn fahren Nachbarn)
               Begleitung zu Arztterminen, Einkäufen oder anderen wichtigen Terminen

              Begleitdienst
               Begleitung bei Behördengängen, zum Einkaufen, Freunde besuchen etc.

              Einkaufsdienst ohne Begleitung
               Einkäufe erledigen, wenn jemand selbst nicht mehr in der Lage ist.

              Digitale Unterstützung
               Hilfe bei der Nutzung von Smartphones, Tablets, Umgang mit Online-Diensten

             Gemeinsame Spaziergänge
              Zusammen an der frischen Luft unterwegs sein und für Bewegung sorgen.

Wenn Sie Freude daran haben, anderen zu helfen und Ihre Gemeinschaft zu stärken, freuen wir uns auf Ihre
Unterstützung! Gemeinsam können wir eine lebendige und fürsorgliche Nachbarschaft schaffen. 
Melden Sie sich noch heute über die Homepage-/ per Mail an oder rufen Sie uns an:

WIR 
SUCHEN 
DICH ;-)

www.senioreninfo-grs.ch

Grossaffoltern:   078 330 34 98
nhngrossaffoltern@gmail.com

Rapperswil:          078 340 66 40
nhnrapperswil@gmail.com  

Schüpfen:              078 320 38 51
nhnschuepfen@gmail.com        
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Martin vonTours: Zmitts usemHärz
19.11.,13.45–16hKGHRapp.: denhl.Martin kennenlernen
& ein Toblerone-Geschenk basteln, plusminus 1. Klasse

mit
Anmeldung

20.November, 2.Dezember, 22. Januar 9.30-10Uhr KGH
Rapp., für Kinder imVorschulalter undBegleitpersonen

Kindersingen

Stammtisch Klima
20.November, 19.30–21.30Uhr imKGHRapperswil.
Rund ums Recycling: SchwendimannAG zuBesuch

Abenteuer imWald
21.November, 14–17Uhr, Start beimKGHRapperswil,
grosser Kindergarten bis 4.Klasse,Anm.bis amVortag

Stöckli-Kafi
19.November, 3.Dezember 9-11Uhr Kaffee und
gemütliches Beisammensein imPfarrstöckliWengi

28

Friedensgebet
14. Nov./12. Dez./23.Jan. 19-19.40 Uhr in der Kirche
Rapperswil: Dank und Anliegen himmelwärts schicken

9.November, 9.30 Uhr in der Kirche Rapperswil
Hiphop-Gottesdienst «Vertroue»,mit Taufe

Hiphop&MixedDance inderKirche

11. Nov./9. Dez./13.1., Treffpunkt 13.30 Uhr bei der
KircheWengi, Auskunft bei Fritz Schmutz, 0323891672

Wandergruppe

Dr barmhärzig Samariter
18.November,8.20-11.50Uhr imKGHRapperswil,plus-
minus 1. Klasse,mit Anmung, Info: Karin Christinat
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Gschichte-Chischte zuWeihnachten
Krippenspiel vorbereiten: 4., 11.,18.Dez., 16.30–18 Uhr
KGH,Aufführung: 21.Dez. 10 Uhr Kirche Rapperswil

30. November, 9.30-10.20 Uhr Gottesdienst Kirche
Rapperswil,10.30 Uhr Brunch im KGH/mit Anm.

Gottesdienst &Adventsbrunch

Advents-Gottesdienst
7.Dezember, 9.30 Uhr in der KircheWengi,
mit Pfrn. Rahel Hofer undOrg. Erica Zimmermann

5.Dezember,13.30-16.30Uhr imKGH
Rapperswil,mitAnmeldungbis 28.11., Infos: L.Fankhauser

Grittibänzle

mit einer
Samichlaus-
Geschichte!

Winter-KiKi
29.November (neuesDatum!) 14-16Uhr imPfarrstöckli,
Spiel- und Bastelnachmittag,Anm.beiM. Jeanmaire

30
Gottesdienst zumEwigkeitssonntag
23.November, 9.30 Uhr KircheWengi, mit demMänner-
chor Rapperswil, demKonfkurs 9. Klasse &Kirchenkafi

Café Philo: Kult umsKinderkriegen?
26.11.,20–21.15UhrKGHRapp.:Möglichst vieleKinder
mitdenbestenGenen –Pronatalismusunterder Lupe

27.11./18.12./29.1., 12Uhr imPfarrstöckliWengi, Erw.Fr.
12.-, Ki Fr. 8.-.Anm.bisMontag vorher bei BrigitteAntener

Offener Mittagstisch

Mi, 26.11., 14–15.30 Uhr im KGH, Ausflug Sa, 29.11.,
Start 8.45 Uhr KGH Rapperswil. Rückkehr 13.22 Uhr.

Für Teens: Raus aus der Sucht mitAnm.

EinstiegMi 19.11., 14–15.30 Uhr im KGH,Workshop:
Sa, 22.11., 14–17 Uhr im KGH,mit Pfr. Rolf Klopfenstein

FürTeens: ZivilcouragemitAmnesty
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Christnachtfeier
24.Dez., 22 Uhr Kirche Rapperswil:Weihnachtsbaum,
Lieder, eineGeschichte ....,mit R.Hofer & E. Zimmermann

Gottesdienst zuWeihnachten
25.Dezember, 9.30 Uhr in der KircheWengimit Pfrn.
Lilian Fankhauser undderMGWengi,mitAbendmahl

«Jahresausklang»
28. Dezember, 10 Uhr in der Kirche Rapperswil:
Orgelmatinée mit Linda Rickli

1. Januar, 17 Uhr in der Kirche Rapperswil mit Pfrn. R.
Hofer,Org. E. Zimmermann&Anstossen aufs neue Jahr

9.Januar,19-19.40Uhr inderKircheWengimitPfr.Rolf
Klopfenstein:MeditativeGesängeundWort imWechsel

Taizé-Andacht

Gottesdienst zuNeujahr
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9. Dezember, 16 Uhr im KGH Rapp., gemütliche Feier
& Essen bei Kerzenlicht, Anm. bis 2.12. bei B. Antener

Adventsfeier plusminus70

KiJuKi: Güetsli backen
13.Dezember, 18–20Uhr im PfarrstöckliWengi, ab 2.Kl.
Anm.an L.eonie Jeanmaire oderAngela Junker

Eröffnung Weihnachtsfiguren-Szene
17.Dezember,19.30–20Uhr inderKircheRapperswil,
feierlicherEinklangmitWort&Musik,Szeneoffenbis6.1.26

24.Dez.,17UhrKGHRapperswil,mit feinemZnacht,Bilder-
geschichte,Töggelichaschte,Quiz ... Infos: L. Fankhauser

Heiligabendtisch mitAnmeldung

bis 19.12.

Friedenslicht ausBethlehem
24.Dezember,15.30-16.30Uhr KircheWengi: Bei Kerzen-
schein &Glühmost das Licht abholen undweitertragen
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Offene Rapperswiler Türen
in der dunklen Jahreszeit
Gastgeber:innen gesucht!
Anmeldung mit Namen, Adresse und Zeit der
offenen Türe bis 19. November an:

Lilian Fankhauser, Stollen 6, 079 560 61 94,
lilian.fankhauser-lobsiger@bluewin.ch

Die fortlaufend aktualisierte Liste der offenen
Türen findet ihr unter:

www.segensfaeden.ch,
die Flyer gegen Ende November in
Bäckerei und Kirche Rapperswil.

2025
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern herzlich für ihren Beitrag an die 
diesjährige Samaritersammlung. 

Die Einnahmen ermöglichen uns, den Unterhalt der bestehenden Defibrillatoren 
im Gemeindegebiet von Rapperswil zu sichern. 

Demnächst können wir sogar zwei neue Geräte installieren.  
Über deren genaue Standorte informieren wir Sie im nächsten «Rapperswiler». 

Wir sind für Sie da, kontaktieren Sie uns gerne:  
📧📧📧📧  praesidium@samariter-rapperswil-be.ch  
📞📞📞📞  Präsident Michael Thaler: 079 208 07 60  

💙💙💙💙 Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
       Ihr Samariterverein Rapperswil BE                                              www.samariter-rapperswil-be.ch 

 
 
Die Reformierte Kirchgemeinde Rapperswil-Wengi 
sucht per 1. November 2025 oder nach Vereinbarung 
 

eine Sigristin / einen Sigristen 
Beschäftigungsgrad ca. 8 %  

 
 
Sie bringen ein Flair für kirchliche Arbeit mit und sind bereit, unregel-
mässige Einsätze zu leisten (Wochenenden, Feiertage, usw.) Sie haben 
handwerkliches Geschick, und Pflege- und Reinigungsarbeiten machen 
Ihnen Freude. Auch administrative Aufgaben sowie die Bedienung der 
technischen Einrichtungen gehören zu dieser abwechslungsreichen 
Arbeit. 
 
Weiterführende Angaben finden Sie unter:  
www.kirche-rapperswil-wengi.ch/rapperswil-wengi-offene-stelle 

 
   Ihre Fragen beantwortet gerne Beat Weber, Co-Präsident, 079 659 88 34. 

 
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: Kirchgemeinderat 
Rapperswil-Wengi, Stollen 8, 3255 Rapperswil BE oder per Mail an 
beat.weber@kirche-rapperswil-wengi.ch. 
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Der Samichlaus ist unterwegs in 
 der Gemeinde Rapperswil 

 
Am 6. Dezember ist es wieder so weit, der Samichlaus kommt zu euch! 
 
Am Abend besucht der Samichlaus und sein Schmutzli die Dörfer der Gemeinde 
Rapperswil. Den Sack hat er wieder prall gefüllt mit Säckli. 
 
Der Samichlaus macht an folgenden Stationen halt: 
 
Rapperswil, 18:00 Uhr 

- Unterdorf, alte Käserei  
 

Rapperswil, 18:00 Uhr 
- Vogelsangstrasse, bei der Vinothek Räz 
 

Ruppoldsried, 18:45 Uhr 
- Parkplatz vom Löwen 
 

Frauchwil, 19:30 Uhr 
- Dorfplatz, vor dem Hirschen 
 

Wierezwil, 17:30 Uhr 
- Dorfplatz 
 

Seewil, 19:30 Uhr 
- Dorfplatz 
 

Lätti, 18:45 Uhr 
- Spielplatz Eichholz 
 

Moosaffoltern, 19:30 Uhr 
- Dorfplatz 
 

Dieterswil, 18:45 Uhr 
- Dorfplatz 
 

Bangerten, 17:30 Uhr 
- Feuerwehrmagazin 
 

Bittwil, Zimlisberg, Vogelsang, 18:00 Uhr 
- Käserei Zimlisberg 
 
Der Turnverein Rapperswil unterstützt den Samichlaus als Logistikpartner. 
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Liebe Freundinnen und Freunde der Chormusik 

Zum Abschluss unseres Jahresprogramms möchten wir Euch nach einem erfolgreichen 
musikalischen Jahr – mit Auftritten am Frühlingsflirt-Konzert, an der offiziellen 1.-August-Feier, 
am Sängertag sowie an unserem beliebten Raclette-Abend – herzlich zu zwei stimmungsvollen 
Adventskonzerten einladen. 

Auf Initiative und unter der Leitung unserer engagierten Dirigentin Yuliya Bauwens finden 
folgende Konzerte statt: 

Freitag, 5. Dezember 2025, 19:30 Uhr 
Kirche Spiez 

Samstag, 13. Dezember 2025, 18:00 Uhr 
Kirche Rapperswil 

Mitwirkende Chöre: 

 Der Internationale Chor Spiez 

 Der Kinderchor Spiez 

 Der Männerchor Rapperswil 

Wir Sängerinnen und Sänger – und ganz besonders die Kinder – würden uns sehr freuen, Euch 
bei einem dieser stimmungsvollen Anlässe begrüssen zu dürfen. 

Eintritt frei – Kollekte 

Ein herzliches Dankeschön für Eure treue Unterstützung über das ganze Jahr hinweg. 
Wir wünschen Euch bereits jetzt eine ruhige und besinnliche Adventszeit! 

Mit musikalischen Grüssen 
Der Männerchor Rapperswil und die Spiezer Chöre 
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Antonio Vivaldi ‧ Gloria 
Camille Saint-Saëns

Oratorio de Noël
Gonzague Monney ‧ Stabat Mater speciosa

SAMSTAG 6.12.2025, 19:30 Uhr 
SONNTAG 7.12.2025, 17:00 Uhr  

Kirche Rapperswil BE

Konzertchor Rapperswil | Orchester OPUS Bern
Anja Christina Loosli, Sopran | Christa Gerber, Mezzosopran  

Lisa Lüthi, Alt | Niklaus Loosli, Tenor | Fabrice Hayoz, Bass

Abschiedskonzert 

von Peter Loosli

SAINT-SAENS_Inserate_div.indd   4SAINT-SAENS_Inserate_div.indd   4 25.08.25   10:2525.08.25   10:25
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Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht für das  
Eidgenössische Scheller- & Trychlertreffen 2026!

Vom 21.–23. August 2026 wird Schüpfen im Berner Seeland zum Zentrum 
der Schweizer Folklore: 3600 TrychlerInnen und über 10 000  

BesucherInnen feiern gemeinsam Brauchtum, Begegnung und Tradition.

Damit dieses Grossereignis gelingt, brauchen wir eure  
tatkräftige Unterstützung für:

• Auf- und Abbau der Infrastruktur
• Betreuung der Gäste und Teilnehmenden

• Logistik 
• Gastronomie (Festzelt/Bar)

• Unterstützung bei den grossen Umzügen am Wochenende
• und vieles mehr.

Die Arbeitsstunden werden einem der vielen Helfervereine gutgeschrieben. 
Der Einsatz ist ehrenamtlich, wird aber mit guter Verpflegung und einem  
Helfer-T-Shirt belohnt. Ein herzliches Dankeschön bereits jetzt für eure  

Bereitschaft und eure Unterstützung! 

              Anmeldung direkt auf www.est2026.ch

Jetzt mithelfen – gemeinsam für ein unvergessliches EST2026 in Schüpfen! 

Mit kräftigem Trychlergruss
Organisationskomitee EST2026

4342



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unser Waldhaus 
 
Das idyllisch gelegene Waldhaus beim Vitaparcours können 
Sie für Ihren Anlass mieten. 
Es bietet Platz für ca. 30 Personen. 
Seit Frühjahr 2024 ist es am Stromnetz angeschlossen und 
der neu gestaltete Innenraum lädt zum gemütlichen 
Verweilen ein. 
 
Die Miete beträgt Fr. 130.00 pro Tag. 
 
Reservationen nimmt gerne entgegen: 
Frau Marietta Weibel, Klecker 2, 3255 Rapperswil 
Tel. 031 879 07 34 

 
Die Burgerkorporation Rapperswil wünscht Ihnen  
erholsame Momente im Burgerwald. 
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Kita Sunneschyn            Ort der Geborgenheit 
 
     Lätti – Quartier (bei Autobahnauffahrt) 

- Idyllische Lage im Grünen 
- Ruhiges Wohnquartier mit Spielplatz  
- Helle, grosse Räumlichkeiten, die kreativ für Kinderbedürfnisse  

umgebaut & gestaltet wurden 
- 1 Baby-Gruppe und 1 gemischte Gruppe ab 1 ½ - J. bis Schuleintritt 
 

                                  Freie Plätze !  
 

     Was uns ausmacht 

- Ort der Geborgenheit: Unser Ziel ist es, dass die Kinder sich  
geborgen, geliebt und sicher fühlen.  

- Annahme: Jedes Kind ist willkommen! 
- Förderung: «Hilf mir, es selbst zu tun»: wir begleiten, leiten an,  

lassen ausprobieren, geben Impulse, unterstützen und ermutigen…  
- Familiär: konstantes Team und hoher Betreuungsschlüssel  
- Vertrauensvoll: offene Elternzusammenarbeit 
- Professionell: Ausbildungsbetrieb und geschulte Fachpersonen 
-  

 Kontakt:  Kita Sunneschyn Lätti, Eichholzweg 95, 3053 Lätti 
                      laetti@kita-sunneschyn.ch   /   Tel. 031 822 60 70 
                      www.kita-sunneschyn.ch 
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Erfahren Sie Gewalt? 
Hilfe finden Sie hier:

Opferhilfe Bern 
031 370 30 70 I www.opferhilfe-bern.ch

Hotline AppElle! 
031 533 03 03 

Verletzen Sie körperlich oder psychisch? 
Wir beraten Sie vertraulich:

Lernprogramm gegen Häusliche Gewalt 
079 308 84 05 I www.be.ch/gewalt-beenden

Informationen in vielen Sprachen: 
www.hallo-bern.ch/hg

Nein
zu häuslicher 

Gewalt

Im Notfall: 112
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nn  GEMEINDEVERWALTUNG RAPPERSWIL 
      HAUPTSTRASSE 29, 3255 RAPPERSWIL 
 
Telefon 031 879 77 77 
Homepage www.rapperswil-be.ch 
E-Mail gemeinde@rapperswil-be.ch 
Instagram gemeinderapperswil_be 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:: 
 
Montag 08.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr 
Dienstag geschlossen 
Mittwoch 08.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 11.30 Uhr 
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr 
 
 
nn  UNSER NÄCHSTER RAPPERSWILER   
Die nächste Ausgabe erscheint im März 2026. Beiträge für diesen 
Rapperswiler sind bis spätestens MMoonnttaagg,,  99..  FFeebbrruuaarr  22002266  der 
Gemeindeverwaltung Rapperswil BE einzureichen. 
 
 
nn  IMPRESSUM   
Der Rapperswiler erscheint jeweils im März, Mai, Juli und November. 
 
Auflage 1‘300 Exemplare 
Satz Gemeindeverwaltung Rapperswil BE 
Foto Umschlag Marco Kunz, Gemeinde Rapperswil BE 
Druck Grafodruck AG, 3257 Grossaffoltern 
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Kehrichtart Was wird angenommen Wie, Wann und Wo? 

Kunststoffabfälle 

 

 

Alle sauberen Verpackungen aus Kunststoff 
wie: 
• Tragetaschen, Zeitschriftenfolien, 

Sixpackfolien 
• Milch-, Shampoo-, Putzmittelflaschen 
• Getränke-, Öl-, Essigflaschen 
• Eier und Guetzliverpackungen, 

Joghurtbecher 
• Fleischschalen, Aufschnitt-, Käsever-

packungen 
• Blumentöpfe, Plastikschalen 
• Getränkekartons wie Tetrapacks u. Ä. 

 

Keine PET-Getränkeflaschen 
 

Sammelstelle Gemeindewerkhof, Rapperswil BE 

Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
Bielstrasse 40, 3053 Münchenbuchsee 

 
Gebührenpflichtige Sammelsäcke (17l, 35l, 60 l 
und 110 l) können auf der Gemeindeverwaltung, 
beim Rapperswiler Beck, im Coop oder direkt bei 
der Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
bezogen werden. 
 

Diverse Wertstoffe 
 

  

 

Altglas: was nicht weiss oder braun ist, wird 
mit dem Grünglas gesammelt. 
Kleider und Schuhe: in Säcken, Schuhe 
paarweise zusammengebunden 

Sammelstelle Gemeindewerkhof, Rapperswil BE 

Sammelstelle Lätti 

Sammelstelle Ruppoldsried 

Weissblech-, Stahldosen, Aluminium: die 
Büchsen müssen vor dem Einwerfen nicht 
mehr gepresst werden. 

Sammelstelle Gemeindewerkhof, Rapperswil BE 

Sammelstelle Ruppoldsried 

 
 

Nespresso-Kaffeekapseln (Aluminium) 
Sammelstelle Gemeindewerkhof, Rapperswil BE 

Sammelstelle Lätti 

Öle und Fette 
 

 

Öle und Fette tierischer und pflanzlicher 
Herkunft und Mineralöl; bitte getrennt 
sammeln! 
Kostenpflichtig! Tarife siehe 
www.brings.ch. 

Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
Siehe oben 

Sperrgut, Bauschutt 
und sonstiges Material 

  

Sämtliches Sperrgut und anderes Material 
kann bei der Firma Schwendimann AG 
gegen Bezahlung entsorgt werden. 
Öffnungszeiten und Tarife siehe 
www.brings.ch 

Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
Siehe oben 

Diverses 
 

  
 

Elektroschrott, Batterien, Knopfzellen 
Leuchtstoffröhren, Sparlampen 
Kostenlos (vorgezogene Entsorgungsgebühr) 

Zurück zur Verkaufsstelle 
oder  
Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
Siehe oben 

Tierkadaver 
 

 

Bis 200 kg:  
Tierkörpersammelstelle Lyss,  
Industriering 26a, 3250 Lyss 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Samstag, 08.00 – 12.00 Uhr 

Über 200 kg:  
Abholung durch GZM Lyss  
 

Kontakt GZM Lyss: 
Während Bürozeiten:  032 387 47 87 
Ausserhalb Bürozeiten: 032 384 33 33 

Sonderabfälle 
 

 

Farben, Lacke, Lösungsmittel, 
Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, 
Medikamente, Quecksilberthermometer, 
Spraydosen mit orangem Sicherheitssymbol  
 
Kostenpflichtig! Tarife siehe 
www.brings.ch. 

Zurück zur Verkaufsstelle 
oder  
Sammelstelle „brings!“ Münchenbuchsee 
Siehe oben 
 

 
 
 
 Auf unserer Website finden Sie  Hier können Sie den Abfallkalender direkt 
 weitere Infos zur Abfallentsorgung in Ihren persönlichen Kalender importieren 
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Abfallkalender 2026 Einwohnergemeinde Rapperswil BE 
 
Bitte aufbewahren, diese Daten werden nicht mehr publiziert. Weitere Infos unter www.rapperswil-be.ch 
 

Kehrichtart Was wird angenommen Wie, Wann und Wo? 

Hauskehricht 
 

 

Hausabfälle aller Art, die nicht anderweitig 
verwertet werden können. 

Gebührenpflichtige Kehrichtsäcke oder 
Kehrichtsäcke mit Gebührenmarken. 
 

Jeweils Dienstag 6:00 Uhr resp. frühestens am 
Vorabend auf den Kehrichtsammelplätzen 
bereitstellen. 
 

Grüngut 

 
 

Speiseresten, Eierschalen, Kaffeesatz, 
Teesatz, Obst, Nüsse, Gemüse, Rasen, 
Laub, Hecken- und Sträucherschnitt, 
Blumen, Erde, Baumrinde, Hobelspäne, Äste 
bis  10 cm und Länge 1.5 m in Container, 
oder gebündelt bereitstellen. Zum Binden der 
Bünde nur Schnur verwenden, kein Draht! 

Auch Rüst- und Speiseabfälle sind 
willkommen 

Bündelgewicht maximal 20 kg 

Keine Fremdstoffe 

Kein Plastik 

Neophyten sind erlaubt (Biogasanlage) 

Es dürfen nur Grüngutcontainer (Normcontainer 
140l, 240l, 660l und 800l) verwendet werden, 
Strauchschnitt bündeln. 
 
Rodungen von Hecken und Bäumen gehören nicht 
in die öffentliche Grüngutabfuhr!  
 
Bereitstellung: 6:00 Uhr resp. am Vorabend an 
den Kehrichtsammelplätzen. Das Grüngut wird 
jeweils am Donnerstag eingesammelt. 
 
Tel.:  Schwendimann AG 
 031 868 06 80 

Grüngut jeweils an folgenden Daten bis 6:00 Uhr auf den entsprechenden Kehrichtsammelplätzen bereitstellen: 

 

Januar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 

29.01.26 12.03.26 09.04.26 07.05.26 04.06.26 02.07.26 13.08.26 10.09.26 08.10.26 05.11.26 10.12.26 
 26.03.26 23.04.26 21.05.26 18.06.26 16.07.26 27.08.26 24.09.26 22.10.26 19.11.26  
     30.07.26      

Weihnachtsbäume 
 

  

Weihnachtsbäume zur Entsorgung, 
bereitgestellt auf den Kehrichtsammelplätzen 

Diese werden an den folgenden Daten gemeinsam 
mit der Kehrichtsammlung kostenlos mitgenommen: 
Dienstag, 06. Januar 2026 
Dienstag, 13. Januar 2026 
Dienstag, 20. Januar 2026 
 

Papier & Karton 
(gemischt) 
 

 

Wellkarton und alle Arten von 
unbeschichteten Kartonverpackungen wie 
Schachteln, Früchte- und Gemüsekartons, 
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, 
Bücherseiten ohne Einband, Telefonbücher, 
Prospekte ohne Beschichtung usw. 
 
Keine Verpackungen wie Milchbeutel, Folien 
etc. 
 

Gemischte Papier- und Kartonsammlung durch die 
Schwendimann AG 
 

Bereitstellung:  

6:00 Uhr resp. frühestens am Vorabend bei den 
Kehrichtsammelplätzen. 

In zugelassenen Containern 140l, 240l, 660l oder 
800l Inhalt oder gebündelt und verschnürt,  
max. 20 kg 
 
28. Januar 2026 
25. März 2026 
03. Juni 2026 
05. August 2026 
14. Oktober 2026 
16. Dezember 2026 

 


